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Kantonale Volksinitiative "JA zur Durchsetzung von Recht und Ordnung - NEIN zum Chaotentum 
(Anti-Chaoten-Initiative)" 
 

24.1437.04, Bericht der JSSK vom 04.05.2026 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des Regierungsrats 
Nr. 24.1437.02 vom 20. August 2025 sowie in den Bericht der Justiz-, Sicherheits- und 
Sportkommission Nr. 24.1437.04 vom 30. April 2026, beschliesst: 

Die von 3'023 im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten eingereichte unformulierte Kantonale 
Volksinitiative «JA zur Durchsetzung von Recht und Ordnung - NEIN zum Chaotentum (Anti-
 Chaoten-Initiative)!» mit dem folgenden Wortlaut:  

«Der Kanton Basel-Stadt ergreift folgende Massnahmen, damit im Rahmen von 
Demonstrationen und Kundgebungen illegale Aktionen verhindert werden:  

Der Regierungsrat erarbeitet ein griffiges Konzept, um die hohe Anzahl nicht bewilligter 
Demonstrationen und Kundgebungen zu reduzieren und berichtet periodisch über den 
Erfolg des Konzepts.  
Bei unbewilligten Demonstrationen und Kundgebungen haften die Störer für entstandene 
Polizeikosten und Schäden. Von den Behörden als zulässig erachtete 
Spontandemonstrationen und Spontankundgebungen bleiben möglich.  
Störer, welche während bewilligten Demonstrationen oder Kundgebungen Gewalt gegen 
Personen oder Sachen ausüben, haften für die daraus entstandenen Polizeikosten und 
Schäden.  
Personen oder Gruppen, welche andere Demonstrationen oder Kundgebungen 
widerrechtlich stören, beispielsweise durch Gewaltausübung oder andere Formen der 
Nötigung, haften für die daraus entstandenen Polizeikosten und Schäden.»  

ist, sofern sie nicht zurückgezogen wird, der Gesamtheit der Stimmberechtigten mit der 
Empfehlung auf Ablehnung und ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung vorzulegen.  

Bei Annahme der Volksinitiative arbeitet der Grosse Rat unverzüglich eine entsprechende 
Vorlage aus.  

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


